
 
 

 Ihre Beratungsstelle in der Magdeburger Börde! 
  

b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V. 

Beratungsstellenleiterin Annika Roggemann 

Bahnhofstraße 19                                            Tel.:     039206/683845         www.lohnsteuerhilfe-roggemann.de 

39343 Hohe Börde OT Schackensleben           Fax.:    039206/683846          info@lohnsteuerhilfe-roggemann.de 

 

Sie haben keine Zeit persönlich bei uns vorbeizuschauen?    

Kein Problem!   

Wir erstellen ihre Steuererklärung …  für sie bequem und 

schnell von zu Hause aus.    

 

Und so geht´s:  

1. Satzung und  Beitragsordnung lesen  

 

 

 

 

  

 

2.Anmeldeformular ausfüllen und unterschreiben  

 

 

 

 

3.Eigene Steuerunterlagen bereitlegen ( ggf. Steuercheckliste benutzen) 

 

 

 

 

 

 

4. Steuerunterlagen zusammen mit dem Anmeldeformular an uns senden. Nutzen Sie dafür 

am besten einen C4 –Umschlag und unser Adressblatt. 

5. fertig  

Sobald der Mitgliedsbeitrag eingezogen wurde, können wir mit der steuerlichen Beratung nach § 4 Ziff. 

11 StBerG beginnen. Wir erstellen Ihre Steuererklärung und berechnen Ihre Steuer(erstattung). 
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Satzung für den b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein 
 
 
§ 1  Name, Sitz und Arbeitsgebiet 
 

1.1   Der Verein führt den Namen  
  b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e. V..  
1.2  Der Verein hat seinen Sitz in 10117 Berlin und damit 

im  Bezirk  des  Finanzamtes  für  Körperschaften  I, 
Berlin. 

1.3  Die  Geschäftsleitung  befindet  sich  im  Bezirk  des 
Finanzamtes für Körperschaften I, Berlin. 

 
 
§ 2  Zweck des Vereins 
 

Der Verein ist eine Selbsthilfeeinrichtung von Arbeit‐
nehmern.  Sein  Zweck  ist  ausschließlich  die  Hilfe‐
leistung  in  Steuersachen  im  Rahmen  der  Befugnis 
nach § 4 Nr. 11 Satz 2 des Steuerberatungsgesetzes. 
Er  ist  nicht  auf  einen  wirtschaftlichen  Geschäfts‐
betrieb  ausgerichtet  und  somit  ein  Idealverein  im 
Sinne des § 21 BGB. 

 
 
§ 3  Mitglieder 
 

Mitglied  kann  jede(r)  Arbeitnehmer(in)  im  Arbeits‐
gebiet des Vereins werden, der (die) nach § 2 Satz 1 
der Satzung durch den Verein beraten werden darf. 
Andere  Personen  dürfen  Mitglied  werden,  wenn 
deren  Mitgliedschaft  dazu  beiträgt,  den  gesetzlich 
festgelegten Vereinszweck zu verwirklichen. 

 
 
§ 4  Beginn der Mitgliedschaft 
 

4.1  Der Beitritt ist schriftlich zu erklären. Allen Beitritts‐
willigen  sind  vor  Abgabe  der  Beitrittserklärung  die 
Satzung und die Beitragsordnung bekannt zu geben 
und auf Wunsch nach Beitritt auszuhändigen. 

4.2  Die Mitgliedschaft kann auch  für eine zurückliegen‐
de Zeit mit rückwirkender Kraft begründet werden. 

4.3  Der Vorstand  kann den Beitritt  verweigern. Wider‐
spricht  der  Vorstand  dem  Aufnahmeantrag  eines 
Beitrittswilligen nicht innerhalb von drei Wochen, so 
gilt die Mitgliedschaft als bestätigt. 

4.4  Mit dem Beitritt zum Verein erklären die Mitglieder 
ihr  Einverständnis  zur  Erhebung,  Speicherung  und 
Nutzung  ihrer  personenbezogenen  Daten  gemäß 
den  Datenschutzbestimmungen  sowie  zu  der 
elektronischen  Übermittlung  an  die  zuständigen 
Behörden wie z. B. Finanzämter. 

 
 
§ 5  Beendigung der Mitgliedschaft 
 

5.1  Die Mitgliedschaft endet durch  freiwilligen Austritt, 
Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder 
durch Tod. 

5.2  Der Austritt ist nur zum Ende eines jeden Geschäfts‐
jahres möglich. Er  ist mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten  vor Ablauf  des  jeweiligen Geschäfts‐
jahres per Einschreiben gegenüber dem Vorstand zu 
erklären. 

5.3  Ein  Mitglied  kann  aus  dem  Verein  ausgeschlossen 
werden,  wenn  es  gegen  die  Satzung  oder  das 
Ansehen des Vereins bzw. seiner Mitglieder gröblich 
verstoßen hat. 
Über  den  Ausschluss  entscheidet  der  Vorstand 
schriftlich  unter  Angabe  von  Gründen  nach  vor‐
heriger Anhörung  des Mitgliedes. Das Mitglied  hat 
das  Recht,  gegen  die  Ausschlussentscheidung  des 
Vorstandes  binnen  eines  Monats  nach  Zugang 
schriftlich  Widerspruch  beim  Vorstand  einzulegen. 
Über den Widerspruch entscheidet dann die nächste 
Mitgliederversammlung. 

5.4  Ein  Mitglied  kann  durch  Beschluss  des  Vorstandes 
von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 
trotz  zweimaliger  schriftlicher  Ermahnung  mit  der 
Zahlung  von  Mitgliedsbeiträgen  im  Rückstand  ist. 
Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn 
nach Absendung  der  2. Mahnung mindestens  zwei 
Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die 
Streichung angedroht worden ist.  

5.5  Nach  Beendigung  der  Mitgliedschaft  erlöschen 
sämtliche  Rechte  und  Pflichten  gegenüber  dem 
Verein.  Das  gilt  nicht  für  etwaige  Haftpflichtan‐
sprüche nach § 15 der Satzung. Gleichzeitig  ist das 
ehemalige  Mitglied  automatisch  aller  bekleideten 
Ämter innerhalb des Vereins enthoben. 

 
 
§ 6  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

6.1  Die  Vereinsmitgliedschaft  berechtigt  das  Mitglied, 
sich vom Verein gemäß der Vereinssatzung beraten 
zu lassen.  

6.2  Das  Mitglied  ist  verpflichtet,  alle  für  die  Beratung 
erforderlichen  Unterlagen  dem  Verein  auszuhändi‐
gen und Auskünfte zu erteilen. 

6.3  Jedes  Mitglied  kann  stimmberechtigt  an  der  Mit‐
gliederversammlung teilnehmen. 

6.4  Das Mitglied ist zur Beitragszahlung im Rahmen von 
§ 7 verpflichtet. 

6.5  Die  Mitglieder  sind  verpflichtet,  Änderungen  ihrer 
Anschrift  der  Beratungsstelle,  in  der  sie  zuletzt 
steuerlich  beraten  wurden,  unverzüglich  mitzu‐
teilen.  Auslagen,  die  dem  Verein  aufgrund  der 
Verletzung  dieser  Pflicht  entstehen,  sind  von  den 
Mitgliedern zu tragen. 

6.6  Der Verein ist berechtigt, Ersatz der Auslagen anläss‐
lich  finanzgerichtlicher Verfahren  zu  verlangen und 
ist  nicht  zur  Übernahme  von  Gerichtskosten  ver‐
pflichtet. Dies gilt insbesondere, wenn: 
‐  deren  Entstehung  auf  Gründen  beruht,  die  von 
den Mitgliedern zu vertreten sind. 

‐  ein  Rechtsbehelfsverfahren  durch  den  Verein 
erfolglos  geführt wurde  und  die Mitglieder  trotz 
eines  schriftlichen  Hinweises  über  die  mangeln‐
den  Erfolgsaussichten  auf  dem  Rechtsbehelfs‐
verfahren bestanden haben. 

‐  den  Mitgliedern  als  Kläger  die  Gerichtskosten 
nach § 137 FGO auferlegt werden, weil An‐gaben 
oder Beweismittel verspätet vorgelegt wurden. 

‐  zu  derselben  Rechtsfrage  in  einer  Vielzahl  von 
Fällen  Gerichtsverfahren  durchgeführt  werden 
sollen (Massenrechtsbehelfsverfahren). 

6.7  Ein  Anspruch  auf  Ausschüttung  des  Vereins‐
vermögens besteht nicht. 

 
 
§ 7  Mitgliedsbeitrag 
 

7.1  Es wird ein einheitlicher  Jahres‐Mitgliedsbeitrag so‐
wie eine einmalige Aufnahmegebühr erhoben. 

7.2  Die Aufnahmegebühr  sowie der erste  Jahresbeitrag 
sind beim Eintritt in den Verein zu entrichten. Folge‐
beiträge  sind  am  1.  Januar  eines  jeden  Kalender‐
jahres fällig. 

7.3  Sofern eine Zahlung bis zum 30.06. eines Kalender‐
jahres nicht erfolgt  ist, befindet sich das Mitglied  in 
Zahlungsverzug. 

7.4  Die Höhe  der Aufnahmegebühr  und  des Mitglieds‐
beitrages werden in einer Beitragsordnung geregelt. 
Die Beitragsordnung wird vom Vorstand erlassen. 

7.5  Die  Beitragshöhe  richtet  sich  nach  der  Beitrags‐
bemessungsgrundlage.  Beitragsbemessungsgrund‐
lage  bilden  die  steuerfreien  und  steuerpflichtigen 

Einnahmen  des  Mitgliedes,  bei  Ehegatten  beider 
Mitglieder. Maßgeblich sind: 
a) bei Eintritt  in den Verein ohne Begründung einer 
rückwirkenden Mitgliedschaft 
die  Einnahmen  des  Jahres,  das  dem Beitrittsjahr 
vorangeht, 

b) bei  Begründung  einer  rückwirkenden  Mitglied‐
schaft 
‐  für  das  Jahr  des  Vollzugs  des  Vereinsbeitritts 
die  Einnahmen  des  Jahres,  das  diesem  Jahr 
vorangeht, 

‐  für  die  anderen  Jahre  die  Einnahmen  des 
jeweils vorangegangen Jahres, 

c) bei Bestandsmitgliedern die Einnahmen, die dem 
Verein  zum  Zeitpunkt  der  Beitragsanforderung 
bekannt sind. 

7.6  Daneben  wird  für  die  Hilfeleistung  in  Lohnsteuer‐
sachen  i.  S.  d.  §  2  der  Satzung  kein  besonderes 
Entgelt erhoben. 

 
 
§ 8  Geschäftsjahr 
 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 9  Organe des Vereins 
 

Die  Organe  des  Vereins  sind  die  Mitgliederver‐
sammlung  und  der  Vorstand.  Einem  Organ  des 
Vereins  können  nur  Mitglieder  des  Vereins  ange‐
hören. 

 
§ 10 Mitgliederversammlung 
 

10.1 Die  Mitgliederversammlung  ist  das  oberste  Organ 
des Vereins. In der Versammlung hat  jedes Mitglied 
eine Stimme. 

10.2 Die Mitgliederversammlung  hat mindestens  einmal 
im Jahr stattzufinden. Sie wird vom Vorstand einbe‐
rufen. Die Einberufung hat schriftlich mit einer Frist 
von  mindestens  zwei  Wochen  unter  Angabe  der 
Tagesordnung,  des  Tagungsortes  und  des 
Zeitpunktes  zu  erfolgen.  Gleichzeitig  ist  die  Auf‐
sichtsbehörde  zu  benachrichtigen.  Das  Einladungs‐
schreiben ist jedem Mitglied einzeln zuzustellen und 
gilt als zugegangen, wenn es an die  letzte vom Mit‐
glied benannte Adresse gerichtet ist. 

10.3 Der Vorstand hat  innerhalb von drei Monaten nach 
Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts der Prüfungs‐
feststellungen  an  die  Mitglieder  eine  Mitglieder‐
versammlung  einzuberufen,  in  der  insbesondere 
eine  Aussprache  über  das  Ergebnis  der  Geschäfts‐
führung durchzuführen und über die Entlastung des 
Vorstandes  wegen  seiner  Geschäftsführung  wäh‐
rend des geprüften Geschäftsjahres zu befinden ist. 

10.4 Auf Verlangen von mindestens 20 % aller Mitglieder 
hat der Vorstand eine außerordentliche Mitglieder‐
versammlung  binnen  einer  Frist  von  vier  Wochen 
einzuberufen. 

10.5 Die  Tagesordnung  setzt  der  Vorstand  fest.  Jedes 
Mitglied  kann  bis  spätestens  eine  Woche  vor  der 
Mitgliederversammlung  beim  Vorstand  schriftlich 
die  Ergänzung  der  Tagesordnung  verlangen.  Der 
Versammlungsleiter  hat  zu  Beginn  der  Mit‐
gliederversammlung  die  Ergänzung  bekannt  zu 
geben.  Über  Anträge  auf  Ergänzung  der  Tagesord‐
nung,  die  in  der  Mitgliederversammlung  gestellt 
werden, entscheidet die Versammlung. 

10.6 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden 
geleitet.  Ist  kein  Vorstandsmitglied  anwesend, 
bestimmt  die  Versammlung  den  Versammlungs‐
leiter. 
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Über  die  Art  der  Abstimmung  entscheidet  der 
Versammlungsleiter.  Die  Abstimmung  muss 
schriftlich  durchgeführt  werden,  wenn  1/3  der 
erschienenen  stimmberechtigten  Mitglieder  dies 
verlangt. 

10.7 Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, 
unbeschadet  der  Vorschriften  des  §  33  BGB 
(Satzungsänderung,  Änderung  des  Vereinszwecks) 
mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder 
gefasst.  Jede  ordnungsgemäß  einberufene  Mit‐
gliederversammlung ist beschlussfähig. 

10.8 Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung  ist ein 
Protokoll  zu  führen,  das  vom  Protokoll‐führer  und 
Versammlungsleiter  zu  unterzeichnen  ist.  Dem 
Protokoll  ist  eine  Liste  aller  Teil‐nehmer  an  der 
Mitgliederversammlung beizufügen. 

10.9 Die Mitgliederversammlung  ist für folgende Angele‐
genheiten ausschließlich zuständig: 
‐  Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern 
‐  Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstan‐
des 

‐  Aussprache  über  das  Ergebnis  der  Geschäfts‐
prüfung 

‐  Entlastung des Vorstandes 
‐  Genehmigung  von Verträgen, die der Verein mit 
Vorstandsmitgliedern  oder  deren  Angehörigen 
schließt 

‐  Beschlussfassung über eine Wahlordnung 
‐  Beschlussfassung über eine Geschäftsordnung 
‐  Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
und die Auflösung des Vereins. 

 
 
§ 11 Vorstand 
 

11.1 Der  Vorstand  i.  S.  d.  §  26  BGB  besteht  aus  dem 
Vorsitzenden und dem  stellvertretenden Vorsitzen‐
den. 

11.2 Jedes Vorstandsmitglied ist einzelzeichnungsberech‐
tigt. 

11.3 Der Vorstand wird  von der Mitgliederversammlung 
für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahl der 
Vorstandsmitglieder  ist  bei  Vorliegen  eines 
wichtigen Grundes  gem.  §  27 Abs.  2 BGB  vorzeitig 
widerruflich. Er bleibt jedoch solange im Amt, bis ein 
neuer Vorstand gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig. 

11.4 Der  Vorstand  fasst  seine  Beschlüsse  mit  einfacher 
Mehrheit. Sofern der Vorstand aus zwei Mitgliedern 
besteht, ist Einstimmigkeit erforderlich. 

11.5 Vorstandsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit keine 
Vergütung.  Nachgewiesene  Auslagen  und 
Aufwendungen,  die  einem  Vorstandsmitglied  bei 
Wahrnehmung  seiner  Aufgaben  entstanden  sind, 
können in angemessener Weise erstattet werden. 

11.6 Wird ein Vorstandsmitglied als Geschäftsführer oder 
Beratungsstellenleiter  vom  Verein  angestellt,  so 
bedarf es über die Höhe der zu zahlenden Vergütun‐
gen  der  Genehmigung  durch  die  Mitgliederver‐
sammlung. Der Vorstand ist nicht von der Vorschrift 
des § 181 BGB befreit. 

11.7 Die  §§  664  bis  670  BGB  finden  für  die 
Geschäftsführung des Vorstandes Anwendung. 
Der Vorstand  hat  insbesondere  folgende Aufgaben 
wahrzunehmen: 
‐  Führung  und  Überwachung  der  laufenden  und 
außerordentlichen Geschäfte des Vereins 

‐  Bestellung  eines  Geschäftsführers  i.  S.  von  §  30 
BGB,  sofern  der  Vorstand  die  Geschäfte  des 
Vereins nicht selbst führt 

‐  Einrichtung und Betrieb von Beratungsstellen und 
deren  Überwachung  im  Sinne  von  §  14  der 
Satzung 

‐  Bekanntgabe  des  Geschäftsprüfungsberichts  und 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

‐  Durchführung  der  Beschlüsse  der  Mitglieder‐
versammlung 

‐  Wahrnehmung  der  sich  aus  dem  Steuerbera‐
tungsgesetz  ergebenden  Verpflichtungen  ge‐
genüber der Aufsichtsbehörde 

11.8 Die  Erstellung  der  Wahlordnung  und  der 
Geschäftsordnung  sowie  deren  Änderung  obliegt 
dem Vorstand. 

 

§ 12 Satzungsänderung 
 

12.1 Die  Satzung  kann  nur  in  einer  Mitgliederver‐
sammlung  geändert  werden,  zu  der  mit  dem 
besonderen Hinweis auf die beabsichtigte Änderung 
der  Satzung  eingeladen  worden  ist.  Zur  Änderung 
der  Satzung  bedarf  es  einer  Mehrheit  von  ¾  der 
erschienenen Mitglieder. 

 
12.2 Zur Änderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung 

aller  Mitglieder  erforderlich.  Die  Zustimmung  der 
nichterschienenen Mitglieder muss  schriftlich erfol‐
gen. 

 
 
§ 13 Verpflichtungen gegenüber der Aufsichtsbehörde 
 

Der  Vorstand  hat  die  sich  aus  dem  Steuerbera‐
tungsgesetz  ergebenden  Verpflichtungen  für  den 
Verein gegenüber der Aufsichtsbehörde zu erfüllen. 
Dabei handelt es sich insbesondere um folgendes: 

 
13.1 Der  Verein  hat  die  Vollständigkeit  und  Richtigkeit 

der  Aufzeichnungen  und  der  Vermögensübersicht 
sowie  die  Übereinstimmung  der  tatsächlichen 
Geschäftsführung  mit  den  satzungsmäßigen  Aufga‐
ben  des  Lohnsteuerhilfevereins  jährlich  innerhalb 
von sechs Monaten nach Beendigung des Geschäfts‐
jahres  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsprüfer 
prüfen zu lassen. 

13.2 Zu Geschäftsprüfern können nur bestellt werden: 
a) Personen  und  Gesellschaften,  die  zu  unbe‐
schränkter  Hilfeleistung  in  Steuersachen  befugt 
sind, 

b) Prüfungsverbände,  zu  deren  satzungsmäßigem 
Zweck  die  regelmäßige  oder  außerordentliche 
Prüfung der Mitglieder gehört, wenn mindestens 
ein  gesetzlicher Vertreter des Verbandes  Steuer‐
berater,  Steuerbevollmächtigter,  Rechtsanwalt, 
niedergelassener  europäischer  Rechtsanwalt, 
Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist. 

13.3 Personen, bei denen die Besorgnis der Befangenheit 
oder  die  Möglichkeit  einer  Interessenkollision 
besteht,  insbesondere weil sie Vorstandsmitglieder, 
besonderer Vertreter oder Angestellter des Vereins 
sind,  können  nicht  Geschäftsprüfer  sein.  Das  gilt 
auch  für  Personen,  die  den  Verein  organisatorisch 
oder  wirtschaftlich  beraten  oder  unterstützen,  die 
Mitglieder des Vereins betreuen oder dieses alles im 
Prüfungszeitraum  getan  haben  oder  die  bei  der 
Führung  der  Bücher  oder  Aufstellung  der  zu 
prüfenden Unterlagen mitgewirkt haben. 

13.4 Der Verein hat  innerhalb eines Monats nach Erhalt 
des  Prüfungsberichts,  spätestens  jedoch  neun 
Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres, eine 
Abschrift  hiervon  der  zuständigen  Oberfinanz‐
direktion  zuzuleiten  und  innerhalb  von  sechs 
Monaten  nach  Erhalt  des  Prüfungsberichts  den 
wesentlichen  Inhalt der Prüfungsfeststellungen den 
Mitgliedern schriftlich bekannt zu geben. 

13.5 Der  Verein  hat  jede  Satzungsänderung  der 
zuständigen  Aufsichtsbehörde  innerhalb  eines 
Monats nach der Beschlussfassung anzuzeigen. Von 
bevorstehenden  Mitgliederversammlungen  ist  sie 
spätestens zwei Wochen vorher zu unterrichten. 

13.6 Die Vertretungsberechtigten des Vereins haben den 
zuständigen  Aufsichtsbehörden  die  für  die 
Eintragung  oder  Löschung  im  Verzeichnis  der 
Lohnsteuerhilfevereine erforderlichen Angaben  i. S. 
d. §§ 7 DVLStHV und 30 StBerG  innerhalb von zwei 
Wochen mitzuteilen. 

 
 
§ 14 Beratung der Mitglieder 
 

14.1 Die Beratung der Mitglieder wird nur  in Beratungs‐
stellen i. S. d. § 23 StBerG ausgeübt. 

14.2 Die  Hilfeleistung  in  Steuersachen  wird  nur  durch 
Personen ausgeübt, die einer Beratungsstelle ange‐
hören. Alle Personen, deren sich der Verein bei der 
Hilfeleistung  in  Lohnsteuersachen bedient,  sind  zur 
Einhaltung  der  in  dieser  Satzung  bezeichneten 
Pflichten angehalten.  Für  jede Beratungsstelle wird 
ein  Leiter  bestellt;  er  darf  gleichzeitig  nur  eine 
weitere  Beratungsstelle  leiten.  Der  Beratungs‐

stellenleiter  übt  die  Fachaufsicht  über  die  in  der 
Beratungsstelle tätigen Personen aus. 

14.3 Zum  Leiter  einer  Beratungsstelle  dürfen  nur 
Personen bestellt werden, die die Voraussetzungen 
des § 23 Abs. 3 Nr. 2 oder 3 StBerG erfüllen. Dies gilt 
nicht  für  Personen,  die  zur  unbeschränkten 
Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind.  
Wer  sich  so  verhalten  hat,  dass  die  Besorgnis 
begründet  ist,  er  werde  die  Pflichten  des  Lohn‐
steuerhilfevereins  nicht  erfüllen,  darf  nicht  als 
Beratungsstellenleiter bestellt werden. 

14.4 Die Hilfeleistung wird sachgemäß, gewissenhaft und 
verschwiegen  ausgeübt.  Die  Ausübung  einer 
anderen wirtschaftlichen Tätigkeit in Verbindung mit 
der Hilfeleistung in Steuersachen ist nicht zulässig. 

14.5 Die  Handakten  über  die  Hilfeleistung  für  die 
Mitglieder sind auf die Dauer von zehn Jahren nach 
Abschluss  der  Tätigkeit  des  Vereins  in  der 
Lohnsteuersache  des  Mitglieds  aufzubewahren. 
Diese  Verpflichtung  erlischt  jedoch  schon  vor 
Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Verein das 
Mitglied  auffordert,  die  Handakte  in  Empfang  zu 
nehmen  und  das  Mitglied  dieser  Aufforderung 
binnen drei Monaten, nachdem es sie erhalten hat, 
nicht  nachgekommen  ist. Die  in  anderen Gesetzen 
als  dem  Steuerberatungsgesetz  getroffenen  Rege‐
lungen  über  die  Verpflichtung  zur  Aufbewahrung 
von Geschäftsunterlagen bleiben unberührt. 

 
 
§ 15 Haftungsausschluss, Haftpflichtversicherung 
 

15.1 Bei  der  Hilfeleistung  für  die  Mitglieder  kann  die 
Haftung  des  Vereins  für  das  Verschulden  seiner 
Organe  und  Angestellten  nicht  ausgeschlossen 
werden. 

15.2 Für  die  sich  aus  der  Hilfeleistung  ergebenden 
Haftpflichtgefahren  (z.  B.  Beratungsfehler,  Verlust 
von  Bearbeitungsunterlagen)  schließt  der  Verein 
eine  Vermögenshaftpflichtversicherung  in  ange‐
messener Höhe ab. Zuständige Stelle  i. S. d. § 158 c 
Abs. 2 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag 
ist die Oberfinanzdirektion. 

 
 
§ 16 Auflösung des Vereins, Liquidation 
 

16.1 Die  Auflösung  des  Vereins  kann  nur  in  einer  zu 
diesem  Zweck  gesondert  einberufenen  Mitglieder‐
versammlung beschlossen werden. Hierzu bedarf es 
einer ¾‐Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Der 
Verein  kann  jedoch  nicht  aufgelöst  werden,  wenn 
mindestens  sieben  der  anwesenden Mitglieder  der 
Auflösung widersprechen. 

16.2 Falls  die  Mitgliederversammlung  nicht  anders 
beschließt,  sind  der  1.  und  2.  Vorsitzende 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

16.3 Auf Antrag des Vorsitzenden ist vor der Abstimmung 
über die Auflösung des Vereins und die Verwendung 
des  Vereinsvermögens  gem.  §  24  StBerG  die 
Bestellung  eines  Beauftragten  zur  Abwicklung  der 
schwebenden  Steuersachen  im  Rahmen  der 
Befugnis  nach  §  4  Nr.  11  StBerG  sowie  die 
Aufbewahrung  der  Handakten  gemäß  §  26  Abs.  4 
StBerG zu beschließen. 

16.4 Bei  einer  Auflösung  des  Vereins  verfällt  das 
Restvermögen  nach  durchgeführter  Liquidation  an 
eine  gemeinnützige  Einrichtung.  Über  den 
Begünstigten  ist  in  der  Mitgliederversammlung 
gesondert zu entscheiden. 

 
 
§ 17 Gerichtsstand 
 

Gerichtsstand  ist der Sitz des Vereins. Erfüllungsort 
ist in jedem Fall Berlin. 

 
 
§ 18 Schlussbestimmung 
 

Sollten  Teile  dieser  Satzung  unwirksam  sein  oder 
werden,  so  berührt  das  nicht  die  Wirksamkeit  der 
übrigen Satzungsteile. 

 
 

Berlin, den 07.11.2012 



Stand: 01.01.2013

Einmalige Aufnahmegebühr für die Mitgliedschaft: 10,00 €*

Stufe Jahresbeitrag*

1 von ‐ € bis 9.000 ,00 € 45,00 €

2 von 9.001,00 € bis 14.000,00 € 63,00 €

3 von 14.001,00 € bis 19.000,00 € 86,00 €

4 von 19.001,00 € bis 25.000,00 € 99,00 €

5 von 25.001,00 € bis 35.000,00 € 116,00 €

6 von 35.001,00 € bis 55.000,00 € 149,00 €

7 von 55.001,00 € bis 70.000,00 € 175,00 €

8 von 70.001,00 € bis 90.000,00 € 209,00 €

9 von 90.001,00 € bis 120.000,00 € 240,00 €

10 von 120.001,00 € bis  € 288,00 €

* inklusive 19 % gesetzlicher Umsatzsteuer

BEITRAGSORDNUNG

Jahreseinnahmen brutto

Der Jahresbeitrag ergibt sich aus der Beitragsordnung. Sie ist bei 
einem rückwirkenden Vereinsbeitritt auch für die zurückliegenden 
Jahre maßgeblich.

Kronenstraße 19  �  10117 Berlin



 

 

 Ihre Beratungsstelle in der Magdeburger Börde! 
  

b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V. 

Beratungsstellenleiterin Annika Roggemann 

Bahnhofstraße 19                                          Tel.:     039206/683845          www.lohnsteuerhilfe-roggemann.de 

39343 Hohe Börde OT Schackensleben          Fax.:    039206/683846           info@lohnsteuerhilfe-roggemann.de 

*1 Pflichtangaben  

*2 Pflichtangaben bei Ehegatten  

*3 Zustimmung erforderlich 
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Anmeldeformular 

Antragsteller/in Ehegatte/in 
    

Vorname *1 
 
 Vorname *2  

Nachname *1 
 
 Nachname *2  

Geburtsdatum *1 
 
 Geburtsdatum *2  

Familienstand *1 
 
 seit *1  

    

Anschrift 
 
 Kontaktdaten  

Straße *1 
 
 E-Mail  

PLZ *1 
 
 Telefon  

Ort *1 
 
 Mobil  

    
       

Beitrittserklärung in den b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e. V. 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e. V.. 

Ich/wir habe/n von der Satzung und der Beitragsordnung des Vereins Kenntnis und erkenne/n sie als 

rechtsverbindlich an. Die Aufnahmegebühr und den ersten Jahresbeitrag habe ich/wir bei der 

Beratungsstelle zu entrichteten. 

Zustimmung *3:  JA  

 

Widerrufsrecht 

Sie haben nach dem Ausfüllen und Abschicken ein 14-tägiges Widerrufsrecht.  

Ich/wir verzichte/n hiermit ausdrücklich und unwiderruflich auf mein/unser Widerrufsrecht. Bitte 

bearbeiten Sie meine/unsere Unterlagen vor Ablauf der zweiwöchigen Frist. 

Zustimmung:  JA  

 

 



 

 

 Ihre Beratungsstelle in der Magdeburger Börde! 
  

b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V. 

Beratungsstellenleiterin Annika Roggemann 

Bahnhofstraße 19                                          Tel.:     039206/683845          www.lohnsteuerhilfe-roggemann.de 

39343 Hohe Börde OT Schackensleben          Fax.:    039206/683846           info@lohnsteuerhilfe-roggemann.de 

*1 Pflichtangaben  

*2 Pflichtangaben bei Ehegatten  

*3 Zustimmung erforderlich 

  
B

e
it

ri
tt

se
rk

lä
ru

n
g

 b
.b

.h
. 

Lo
h

n
st

e
u

e
rh

il
fe

v
e

re
in

 e
. 

V
. 

 

 

2 

 

 

Datenschutzklausel des b.b.h. Lohnsteuerhilfevereins e. V. 

Ich/wir ermächtige/n den b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e. V., die im Zusammenhang mit der 

Mitgliedschaft stehenden Daten zu speichern und an das betroffene Finanzamt zu übermitteln, soweit 

dies zur üblichen Betreuung oder zur ordnungsgemäßen Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich 

ist. Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zur Datenübermittlung bleiben unberührt. 

Zustimmung *3:  JA  

 

Vollmacht (bis Widerruf) 

Hiermit bevollmächtige/n ich/wir den b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e. V., mich/uns in allen 

Angelegenheiten meiner/unserer Steuerpflicht – auch vor dem Finanzgericht – zu vertreten. 

 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige/n ich/wir den b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V., alle von mir/uns zu entrichtenden 

Zahlungen von meinem/unseren Konto einzuziehen. 

Das betreffende Konto ist: 

Name, Vorname                                                   

  

Bezeichnung / Ort der Bank                                                           

  

BIC          
                         

  

IBAN                          D E 
                       

  
 

Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen und damit aufgehoben werden. 

 

     

    

Ort, Datum:  Unterschrift Antragsteller/in *1  

   

 

 

 

  Unterschrift Ehegatte/in *2  
� 

� 



 

 

 Ihre Beratungsstelle in der Magdeburger Börde! 
  

b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V. 

Beratungsstellenleiterin Annika Roggemann 

Bahnhofstraße 19                                          Tel.:     039206/683845          www.lohnsteuerhilfe-roggemann.de 

39343 Hohe Börde OT Schackensleben          Fax.:    039206/683846           info@lohnsteuerhilfe-roggemann.de 
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Checkliste für die Erstellung der Einkommensteuererklärung 

1 Basisunterlagen 

◌ Lohnsteuerkarte im Original / elektronische Lohnsteuerbescheinigung 

◌ Einkommensteuerbescheid des Finanzamtes vom Vorjahr 

◌ Angaben zu Einnahmen aus Kapitalvermögen / alle Steuerbescheinigungen im Original 

◌ Unterlagen sonstiger Einkünfte (aktuelle Rentenbescheide, Vermietung, Provisionen, 

Honorare) 

◌ Angaben / Unterlagen zu Kindern (Name, Geburtsdatum, Kita-/Hort-Gebühren, Schulgeld) 

◌ aktuelle Bankverbindung 

 

 

 

  

2 Familienstandsänderungen 

◌ Geburtsurkunde / Heiratsurkunde / Scheidungsurteil / Sterbeurkunde – genaues Datum 

◌ Bei getrennt Lebenden – genaues Datum nachweisen 

◌ Steuerliche Lebensbescheinigung für das Kind, welches nicht im Haushalt lebt und nicht auf 

der Steuerkarte eingetragen ist 

 

 
 

  

3 Kinder über 18 Jahre 

◌ Ausbildungsvertrag / Schulbescheinigung / Immatrikulationsbescheinigung 

◌ Bei auswärtiger Unterbringung Meldebescheinigung / Adresse 

◌ Nachweis der Einkünfte und Bezüge des Kindes (vgl. Pkt. 1 und ggf. Pkt. 4) BAföG / BAB-

Bescheid u. a., sofern zutreffend 

◌ Nachweis der Werbungskosten des Kindes bei Bruttoarbeitslohn 

◌ Nachweis Wehr- oder Zivildienst; Praktika; freiwilliges soziales Jahr u. a. 

 

 

 

  

4 Bei nicht ganzjähriger Beschäftigung 

◌ Bescheinigung über Krankengeldbezug 

◌ Bei Arbeitslosigkeit – Bescheinigung des Arbeitsamtes, Leistungsbescheid / 

Entgeltbescheinigung 

◌ Sonstige Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung (z.B. Mutterschaft, Erziehungsjahr, 

Insolvenz, Auslandsaufenthalt) 

 
 

  



 

 

 Ihre Beratungsstelle in der Magdeburger Börde! 
  

b.b.h. Lohnsteuerhilfeverein e.V. 

Beratungsstellenleiterin Annika Roggemann 

Bahnhofstraße 19                                          Tel.:     039206/683845          www.lohnsteuerhilfe-roggemann.de 

39343 Hohe Börde OT Schackensleben          Fax.:    039206/683846           info@lohnsteuerhilfe-roggemann.de 
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5 Nachweis / Belege für Werbungskosten (für Arbeitnehmer) 

◌ Arbeitsmittel (Dienstkleidung, Werkzeuge, Fachliteratur, Computer, Reinigungskosten, 

Bürobedarf usw.) 

◌ Fortbildungskosten (Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Übernachtung usw.) 

◌ Dienstlich gefahrene Km bzw. Fahrkarten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

◌ Gewerkschaftsbeitrag / Berufsverband 

◌ Dienstreisen / Einsatzwechseltätigkeit / Fahrtätigkeit / doppelte Haushaltsführung 

◌ Unfallkosten auf dem Arbeitsweg (Polizeiprotokoll, Reparatur, Erstattungsbeleg der 
Versicherung) 

◌ Berufsrechtsschutzversicherung und 50% Kosten aus der eigenen Unfallversicherung 

◌ Bewerbungskosten 

◌ Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug 

◌ Erstattungszahlungen des Arbeitgebers 

◌ Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer (Miete oder Eigentum) 

 Mietvertrag / Skizze der Wohnung (Wohnungsgröße / Größe des Arbeitszimmers) 

 Kurze Beschreibung der beruflichen Tätigkeit 

 Renovierungskosten für das Arbeitszimmer, Belege über Einrichtungsgegenstände 

 Stromkosten, Heizungskosten, Gebäude- und Hausratversicherung, Grundsteuer 

 Schornsteinfeger, Straßenreinigung, weitere Nebenkosten (z.B. Kanal, Müll, Wasser usw.) 

 Schuldzinsen / Kreditgebühren bei Wohneigentum lt. Banknachweis 

 

 

  

6 Sonderausgaben 

◌ Versorgungsleistungen (Renten, Unterhaltsleistungen) 

◌ Kirchensteuer 

◌ Berufsausbildungskosten (Belege über Schulgebühren, Fahrtkosten, ggf.auswärtige 

Unterbringung) 

◌ Spenden und Mitgliedsbeiträge (Original-Spendenbescheinigung) 

◌ Versicherungen ( Beiträge zu Kranken-, Pflege-, Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Kfz-, Lebens-, 

Privathaftpflichtversicherungen) 

◌ Beiträge zu zertifizierten Altersvorsorge-Produkten (Riester-/Rürup-Rente) 

 

  

7 Außergewöhnliche Belastung 

◌ Behindertenpauschbetrag (Behindertenausweis) 

◌ Unterhalt für bedürftige Personen 

◌ Krankheitskosten ,Brille, Zahnersatz, Kurkosten, Scheidungskosten 

◌ Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerkerleistungen (z.B. Reparaturen und 

Instandhaltung an Gebäuden, Reinigungskraft, Schornsteinfeger, ggf. 
Nebenkostenabrechnung) 

 



 

b.b.h. Lohnsteuerhilfe e.V. 

Annika Roggemann 
Bahnhofstraße 19 
39343 Hohe Börde OT Schackensleben 
 

Wenn vorhanden bitte die b.b.h.Mitgliedsnummer eintragen. 

 
b.b.h.Mitgliedsnummer:________________________ 

ADRESSBLATT 


